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Amtsblatt
für die Stadt Trebbin

mit den Ortsteilen Blankensee, Christinendorf, Glau, Großbeuthen/ 
Kleinbeuthen, Klein Schulzendorf, Kliestow, Löwendorf, Lüders-
dorf, Märkisch Wilmersdorf, Schönhagen, Stangenhagen, Thyrow,  
Wiesenhagen

Trebbin, 15. Mai 2024 | Nr. 5/2024 | 22. Jahrgang 	 Herausgeber: Stadt Trebbin | Der Bürgermeister

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis/ Wahlberechtigtenverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament und  
die Kommunalwahlen am 09. Juni 2024

1. 	 Das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis für die Wahl des 
Europäischen Parlaments und der Kommunalwahlen liegt in der Zeit 
vom 20. Mai bis 24. Mai 2024 bei dem Einwohnermeldeamt nach 
Maßgabe des § 19 Absatz 1 der Europawahlordnung, des § 23 Absatz 3 
des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes und des § 18 der Bran-
denburgischen Kommunalwahlverordnung zu jedermanns Einsicht aus. 
Die Einsicht erfolgt über ein Bildschirmgerät.

	 Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie folgt mög-
lich:

Montag	 09.00 – 12.00 Uhr	 und 13.00 – 15.30 Uhr
Dienstag	 09.00 – 12.00 Uhr	 und 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 09.00 – 12.00 Uhr	 und 13.00 – 15.30 Uhr
Freitag	 09.00 – 12.00 Uhr

	 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein besitzt.

2. 	 Wer seine Angaben im Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis 
für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der oben genannten 
Auslegungsfristen, spätestens bis zum 24. Mai 2024, 12.00 Uhr, bei dem 
Einwohnermeldeamt der Stadt Trebbin Einspruch einlegen. 

	 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden.

3. 	 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 

eine Wahlbenachrichtigung. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichti-
gung befindet sich ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines. Wer 
in einem Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen 
ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis er geführt 
wird. 

	 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis/Wahlbe-
rechtigtenverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

	 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis/Wahl-
berechtigtenverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4. 	 Auf Antrag werden:
–	 Wahlberechtigte Unionsbürgerinnen oder Unionsbürger, die nicht 

der Meldepflicht unterliegen und 
–	 Wahlberechtigte Personen, deren Hauptwohnung außerhalb des 

Wahlgebietes liegt, am Ort der Nebenwohnung, wenn sie hier einen 
ständigen Wohnsitz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches haben,

	 in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen.

	 Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigten-
verzeichnis ist schriftlich oder zur Erklärung zur Niederschrift bis spä-
testens zum 24. Mai 2024, 12.00 Uhr bei dem Einwohnermeldeamt der 
Stadt Trebbin zu stellen.

	 Die antragstellende Person hat der Wahlbehörde gegenüber zu versi-
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chern, dass sie bei keiner anderen Wahlbehörde die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis beantragt hat. 

	 Eine behinderte Person kann sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 
bedienen.

5. 	 Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in einem beliebigen 
Wahlbezirk des Wahlgebietes oder, wenn das Wahlgebiet in mehrere 
Wahlkreise eingeteilt ist, nur in dem Wahlkreis, für den der Wahlschein 
ausgestellt ist, oder durch Briefwahl wählen. 

6. 	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag:
a) 	 eine in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis einge-

tragene wahlberechtigte Person,

b) 	 eine nicht in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis 
eingetragene wahlberechtigte Person,
•	 wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-

frist auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses/Wahlberechtig-
tenverzeichnis versäumt hat oder

•	 ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses/Wahl-
berechtigtenverzeichnis entstanden ist oder

•	 ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist 
und die Wahlbehörde von der Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses/Wahlberechtigtenverzeichnis erfah-
ren hat.

	 Wahlscheine können von den in das Wählerverzeichnis/Wahlberech-
tigtenverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten zu den unter Punkt 1 
genannten Dienststunden beantragt werden. 

	 Bis zum 7. Juni 2024, 18.00 Uhr können Wahlscheine bei dem Ein-
wohnermeldeamt der Stadt Trebbin mündlich oder schriftlich beantragt 
werden.

	 In den Fällen nach Punkt 6 a) und b) können Wahlscheine noch bis zum 
Wahltag 15.00 Uhr beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nach-
gewiesener plötzlicher Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. Versichert 
ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein ausgestellt werden.

	 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie bzw. er dazu berechtigt ist.

7. 	 Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die bzw. der Wahlbe-
rechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er zugleich:

	 Für die Wahl des Europäischen Parlaments:
–	 einen Wahlschein,
–	 einen Stimmzettel,
–	 einen Stimmzettelumschlag,
–	 einen Wahlbriefumschlag,
–	 ein Merkblatt

	 Für die Kreistagswahl
–	 einen Wahlschein,
–	 einen Stimmzettel,
–	 einen Stimmzettelumschlag,
–	 einen Wahlbriefumschlag,
–	 ein Merkblatt

	 Für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und ggf. Ortsbeirats-
wahl
–	 einen Wahlschein,
–	 einen/ ggf. zwei Stimmzettel,
–	 einen Stimmzettelumschlag,
–	 einen Wahlbriefumschlag,
–	 ein Merkblatt

	 Bei der Briefwahl für die Europawahl, die Kreistagswahl und für die 
Wahl der Stadtverordneten und Ortsbeiräte sind jeweils gesonderte 
Wahlbriefe abzusenden.

8. 	 Bei der Briefwahl hat die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief so 
rechtzeitig zu übersenden, dass dieser spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr bei der Wahlleiterin, in dessen Wahlbereich der Wahlschein 
ausgestellt worden ist, eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden. 
Der jeweilige Wahlbrief, wie unter Punkt 7 beschrieben, muss folgendes 
im verschlossenen Wahlbriefumschlag enthalten:
–	 den unterschriebenen Wahlschein
–	 in einem verschlossenen Stimmzettelumschlag den/ ggf. die Stimm-

zettel

	 Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht 
in der Lange ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen, kann sich der 
Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) bedienen. Auf dem 
Wahlschein hat die Wählerin oder der Wähler oder die Hilfsperson ge-
genüber der Wahlbehörde an Eides statt zu versichern, dass der Stimm-
zettel persönlich gekennzeichnet worden ist.

Trebbin, den 15.05.2024 

Ronny Haase
Bürgermeister

Wahlbekanntmachung für die Wahl des Europäischen Parlaments, des Kreistags  
Teltow-Fläming, der Stadtverordnetenversammlung Trebbin und der Ortsbeiräte Blankensee, 

Christinendorf, Glau, Großbeuthen, Klein Schulzendorf, Kliestow, Löwendorf,  
Märkisch Wilmersdorf, Schönhagen, Stangenhagen und Thyrow.

1. 	 Am 09. Juni 2024 finden die oben genannten Wahlen statt. Die Wahl 
dauert von 08.00 – 18.00 Uhr.

2. 	 Das Wahlgebiet der Stadt Trebbin ist in 18 allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt. Auf den Wahlbenachrichtigungen, die den wahlberechtig-
ten Personen bis spätestens 19. Mai 2024 übersandt wurden, sind der 
Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte 

Person wählen kann.
	 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der 

Wahl des Europäischen Parlaments am Wahltag um 15.00 Uhr im Rat-
haus, Markt 1-3 (Sitzungssaal) zusammen.

3. 	 Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis//Wahlberechtigtenver-
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zeichnis er eingetragen ist. Die Wählerinnen oder Wähler haben die 
Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen.

	 Auf Verlagen des Wahlvorstandes hat sich die Wählerin oder der Wäh-
ler über ihre bzw. seine Person auszuweisen. 

	 Behinderte Wählerinnen oder Wähler können, wenn das zuständige 
Wahllokal nicht behindertengerecht ist, bei der Wahlbehörde Briefwahl- 
unterlagen zur Ausübung des Wahlrechts beantragen.

4. 	 Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jede Wählerin 
bzw. jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes die Stimm-
zettel ausgehändigt. Die Stimmzettel enthalten die mit Beschluss des 
Wahlausschusses vom 09. April 2024 zugelassenen Wahlvorschläge. Im 
Wahllokal hängen Muster der Stimmzettel aus.

5. 	 Für die jeweiligen Wahlen gilt:
5.1. 	Für die Wahl zum Europäischen Parlaments gilt:
	 Jeder Wähler hat eine Stimme. 
	 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Be-

zeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung 
der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils 
die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts 
von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für 
die Kennzeichnung. 

	 Die Wählerin bzw. der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass 
er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Wahlvorschlag sie gelten soll.

5.2. 	Für die Wahl des Landrats, Bürgermeisters und Ortsvorstehers gilt:
	 entfällt.

5.3. 	Für die Wahl der Vertretungen/ des Ortsbeirats gilt:
	 Der Stimmzettel enthält bei Gemeinden mit 501 bis 35.000 Einwohnern 

neben den im betreffenden Wahlkreis zugelassenen wahlkreisbezoge-
nen Wahlvorschläge, auch die im Wahlgebiet zugelassenen wahlge-
bietsbezogenen Wahlvorschläge. 

	 Jede wahlberechtigte Person kann für die Wahl drei Stimmen vergeben. 
Die drei Stimmen können hinter einer Kandidatin oder einem Kandida-
ten gesetzt oder sie können auch verteilt werden. Z. B. hinter drei Kandi-
datinnen bzw. Kandidaten je ein Kreuz oder hinter einer Kandidatin bzw. 
einem Kandidaten zwei Kreuze und hinter einer weiteren Kandidatin 
bzw. einem weiteren Kandidaten ein Kreuz.

	 Die wahlberechtigte Person kann die Stimmen verschiedenen Bewer-
berinnen bzw. Bewerbern eines Wahlvorschlages geben, ohne dabei an 
die Reihenfolge des Wahlvorschlags gebunden zu sein, ebenso ist die 
wahlberechtigte Person berechtigt, die Stimmen Kandidatinnen bzw. 
Kandidaten verschiedener Wahlvorschläge zu geben. 

	 Bitte beachten Sie bei der Stimmabgabe, dass nicht mehr als drei Stim-
men abgegeben werden, sonst ist Ihr Stimmzettel ungültig!

	 Kennzeichnen Sie durch das Ankreuzen zweifelsfrei die Bewerberin bzw. 
den Bewerber, dem Sie Ihre Stimme geben wollen.

	 Sollten Sie weniger als drei Stimmen vergeben, so sind die Stimmen, 
die Sie nicht vergeben haben, ungültig. Versehen Sie zum Beispiel Ihren 
Stimmzettel nur mit einem Kreuz, so sind zwei Stimmen ungültig. 

6. Der Stimmzettel muss von der Wählerin bzw. vom Wähler in der Wahlka-
bine gekennzeichnet werden.

7. 	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung folgen-
de Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

8. 	 Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl in dem Wahlgebiet/ Wahlkreis in dem der Wahlschein ausgestellt 
ist,
a) 	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-

gebietes/ Wahlkreises oder
b) 	 durch Briefwahl

	 teilnehmen.

	 Im Falle verbundener Gemeinde- und Ortsteilwahlen kann die wahlbe-
rechtigte Person, die einen Wahlschein besitzt, an den Wahlen, für die 
der Wahlschein gilt,
a) 	 durch Stimmabgabe in einem der Wahlbezirke, die für die Wahl der 

Vertretung der Gemeinde und zu dem Ortsteil gehören oder
b) 	 durch Briefwahl

	 teilnehmen.

	 Bei der Briefwahl für die Europawahl, Kreistagswahl und für die Ge-
meindewahlen sind jeweils gesonderte Wahlbriefe abzusenden.

	 Die wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann ihre 
Stimme nur in dem für sie zuständigen Wahllokal abgeben. Wer durch 
Briefwahl wählen will, muss sich von der zuständigen Wahlbehörde

Stadt Trebbin, Markt 1–3, 14959 Trebbin

	 einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle am Wahltag bis 18.00 Uhr 
abgegeben werden.

	 Nach Eingang des Wahlbriefes bei der Wahlleiterin darf er nicht mehr 
zurückgegeben werden.

	 Für die Stimmabgabe durch Briefwahl gelten folgende Regelungen:
1. 	 Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich und unbeob-

achtet ihren Stimmzettel.
2. 	 Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen Stimmzet-

telumschlag und verschließt diesen.
3. 	 Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die auf dem 

Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl.
4. 	 Sie legt den verschlossenen Stimmzettelumschlag und den unter-

schriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag.
5. 	 Sie verschließt den Wahlbriefumschlag und übersendet diesen an 

die zuständige Wahlleiterin.

	 Hat die wahlberechtigte Person einen Stimmzettel verschrieben, diesen 
oder einen Stimmzettelumschlag unbrauchbar gemacht, so werden ihr 
auf Verlangen neue Briefwahlunterlagen ausgehändigt. Die Wahlbehör-
de behält den alten Stimmzettel oder Stimmzettelumschlag ein.

	 Für die Stimmabgabe behinderter Wählerinnen bzw. Wähler gilt folgen-
des:

	 Hat die wahlberechtigte Person den Stimmzettel durch eine Hilfsperson 
kennzeichnen lassen, so hat diese durch Unterschreiben der Versiche-
rung an Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzet-
tel nach dem Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat.

	 Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so wird ihr Gelegenheit 
gegeben, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben. Die Wahlbehörde 
hat zu diesem Zweck eine Wahlkabine aufgestellt, damit der Stimm-
zettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag 



Amtsblatt für die Stadt Trebbin 15. Mai 2024 | Nr. 5 | Woche 20  | 5 |

gelegt werden kann. Die Wahlbehörde nimmt die Wahlbriefe entgegen, 
hält sie unter Verschluss und übergibt sie rechtzeitig am Wahltag der 
zuständigen Wahlleiterin.

9. 	 Stichwahl entfällt.

10.	 Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt und sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder mit einer Geldstrafe be-
straft; auch der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahllokal 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

Trebbin, den 15.05.2024 

Ronny Haase
Bürgermeister

Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Beuthen

Die Jagdgenossenschaft Beuthen gibt bekannt:
Die Jagdgenossenschaft Beuthen hat bei ihrer Mitgliederversammlung am 
12.04.2024 einen Beschluss über die Höhe des für das Jagdjahr 2023/2024 
auszuzahlenden Reinerlöses aus der Verpachtung der Jagd gefasst. 
Die Auszahlung an die bei der Versammlung anwesenden Jagdgenossen 
erfolgt im Monat Mai 2024.

Wir bitten alle Jagdgenossen, die nicht bei der Versammlung anwesend 
waren, ihrer satzungsgemäßen Holschuld nachzukommen und  ihre An-
sprüche unter Angabe der Kontoverbindung (IBAN) am Sitz der Genossen-
schaft Am Anger 7, 14959 Trebbin OT Großbeuthen schriftlich, per Mail an 
jagd-beuthener@online.de oder telefonisch (Tel. 033731 80083) anzumelden. 

Auszahlung verjährter Ansprüche: 
Es sind verjährte Mittel aufgelaufen. Die Mitgliederversammlung hat deren 
Auszahlung beschlossen. 

Alle Jagdgenossen, die nicht bei der Versammlung anwesend waren, wer-
den aufgefordert, ihre Ansprüche bei der Jagdgenossenschaft innerhalb der 
Frist von einem Monat nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung unter 
Angabe der oben angeführten Daten anzumelden. 
Nach dieser Monatsfrist erfolgt die flächenanteilige Berechnung und Aus-
zahlung.

Die Niederschrift zur Mitgliederversammlung zum Abschluss des Jagdjahres 
2023/24 kann am Sitz der Genossenschaft eingesehen werden. 

Großbeuthen, den 20.03.2024 

Der Vorstand  
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Sprechzeiten der Stadtverwaltung
 Stadtverwaltung Stadt Trebbin
Markt 1–3, 14959 Trebbin,  (03 37 31) 84 20
E-Mail: rathaus@stadt-trebbin.de 

Es bestehen derzeit im Zusammenhang mit Corona keine Beschränkungen 
mehr, trotzdem wird darum gebeten, Anliegen möglichst telefonisch, per 
E-Mail oder postalisch zu klären.

Das Bürgerbüro ist am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ohne 
Terminvergabe geöffnet.

Montag und Donnerstag	 09.00-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr
Dienstag			   09.00-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
Freitag			   09.00-12.00 Uhr

Anliegen in der Meldestelle können nur nach vorheriger Terminvereinba-
rung erledigt werden.
Bitte nutzen Sie die Online-Terminvergabe auf dieser Internetseite
https://www.terminland.de/stadt-trebbin/

Sprechzeiten für die allgemeine Stadtverwaltung (ohne Termin):
Dienstag 			   09.00-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
Donnerstag 		  09.00-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr

Für Montag und Freitag vereinbaren Sie bitte einen Termin mit Mitarbei-
tern der zuständigen Fachabteilung.

Am Mittwoch bleibt das Rathaus geschlossen.

Hinweis:
Die Verwaltung bleibt an folgenden Tagen geschlossen:
Fr., 04.10.2024 | Fr., 01.11.2024

Das Bauernmuseum informiert

Öffnungszeiten
Oktober bis März
Freitag und Samstag
12:00 Uhr – 17:00 Uhr
letzter Einlass: 16:30 Uhr

April bis September
Donnerstag bis Sonntag
12:00 Uhr – 17:00 Uhr
letzter Einlass: 16:30 Uhr

Winterschließzeit 2024/2025
13.12.2024–09.01.2025

Führungsangebote können 
individuell gebucht werden.

Projektarbeit erfolgt ebenfalls 
nur nach Anmeldung.

Eintrittspreise:
Erwachsene:	 3,00 €
Ermäßigt:	 1,50 €
Sonderausstellung:	 0,50 €

Info
 033731 – 800 11
E-Mail:
bauernmuseum@stadt-trebbin.de
www.bauernmuseum-
blankensee.de
Facebook & Instagram

Einfach mal reinschauen ...
Bauernmuseum Blankensee

Die Stadtbibliothek „Hans Clauert“ informiert

Öffnungszeiten:
Dienstag: 
9:30–12:30 Uhr und 
13:30–18:30 Uhr
Donnerstag/Freitag:
9:30–14:00 Uhr

Benutzergebühren:
Erwachsene: � 10 €/12 Monate
Kinder: � kostenfrei

Weitere Benutzergebühren 
finden Sie auf der Homepage.

info
 033731 – 80 666, E-Mail:  
bibliothek@stadt-trebbin.de
www.stadtbibliothek-trebbin.de 

Gute Unterhaltung wünscht … 
Stadtbibliothek „Hans Clauert“

Informationen  
des Einwohnermeldeamtes
Bitte beachten Sie, dass aus gegebenem Anlass an folgenden Tagen keine 
Sprechzeiten erfolgen werden:
Freitag, den 4. Oktober 2024
Freitag, den 1. und Samstag, den 2. November 2024.

Impressum Trebbiner Anzeiger – Amtsblatt für die Stadt Trebbin

Herausgeber und Verlag: 
Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, Werftstraße 2, 10557 Berlin

Telefon (030) 28 09 93 45, Fax: (030) 57 79 58 18
E-Mail: redaktion@heimatblatt.de, www.heimatblatt.de

Objektleitung und verantwortlich für den Gesamtinhalt: 
Ines Thomas

Vertrieb: Deutsche Post

Verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes:
Stadt Trebbin, Der Bürgermeister

Markt 1-3, 14959 Trebbin
Telefon (03 37 31) 84 20, Fax: (03 37 31) 84 290,

E-Mail: amtsblatt@stadt-trebbin.de, www.stadt-trebbin.de

Die nächste Ausgabe erscheint am 19. Juni 2024.
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 6. Juni 2024.

Marianne Geerds
14959 Trebbin OT Glau-Friedensstadt
Tel. 033731 / 12923, Bismarckstraße 9 
Mo 13–18 Uhr, Di–Fr 9–18 Uhr, 

Sa 9–13 Uhr

Nur in Ihrem Reformhaus
auch als Kautabletten erhältlich

Für starke und 
stabile Knochen

Mit Kalzium, Vitamin D und K

Knochen-Komplex OSTEO TONIKUM 
von Salus

Die Rezeptur für die Versorgung für starke und gesunde Knochen
Für den Knochenaufbau und den 
Knochenerhalt benötigt der Körper 
Calcium. Gemeinsam mit Vitamin D 
spielt es eine zentrale Rolle, um im 
Erwachsenenalter einen übermäßigen 
Knochenmasseverlust zu vermeiden.
Vitamin K unterstützt die Einlagerung 
von Calcium in die Knochen und Vita-
min C trägt zur normalen Kollagenbil-
dung für die gesunde Knochenfunktion 
bei. Ca. 60 % des Gesamtkörperbe-
standes an Magnesium befi ndet sich 
in den Knochen, damit ist es für den Er-
halt gesunder Knochen unentbehrlich.
Mangan und Zink unterstützen den 
Knochenerhalt und -stoffwechsel auf 
vielfältige Weise.
Knochen-Komplex Osteo liefert eine 
Kombination von Mineralstoffen, Spu-
renelementen und Vitaminen, die zum 
Erhalt stabiler Knochen und zur Unter-
stützung der Knochenmineralisierung 
beiträgt.
JETZT NEU! Knochen-Komplex Os-
teo ist auch als Kautablette erhältlich. 
Die Bites mit Orangengeschmack las-
sen sich angenehm kauen und sorgen 
für ein zart-schmelzendes Mundgefühl.

AnzeIGe
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Die Stadt Trebbin sucht zum 01.10.2024 einen/eine

Mitarbeiter/in für den Bereich Hochbau (m/w/div.)
Die Stelle ist unbefristet und umfasst eine wöchentliche Arbeits-
zeit von 39 Stunden. Die Eingruppierung erfolgt in die EG 6 nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Stelle ist 
teilzeitgeeignet.

Der Aufgaben- und Verantwortungsbereich umfasst:

•	 Übernahme und Prüfung von Bauanträgen, Stellungnahmen 
erstellen

•	 Stellungnahmen für verwaltungsgerichtliche Verfahren erar-
beiten

•	 Bearbeiten und Kontrollieren von Flucht- und Rettungsplänen
•	 Erteilen von Auskünften zum Planungsrecht
•	 Bearbeitung von Bauanzeigen für den Landkreis Teltow-Flä-

ming
•	 Erteilungen von Befreiungen in B-Plan-Gebieten, Erstellung 

von Bescheiden, Gebührenbescheide, WS-Bescheid bei Wider-
spruchsbearbeitung

•	 Erstellen der Bauabgangsstatistik für Bund und Land
•	 Teilnahme an Arbeitsberatungen mit der Bauaufsicht des 
Landkreises Teltow Fläming

•	 Allgemeine baurechtliche Anfragen der Bürger beantworten
•	 Hausnummernvergabe

Vorausgesetzt wird:

•	 eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachan-
gestellte/n oder vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse

Wünschenswert ist:

•	 Führerschein Klasse B

Die Stadt Trebbin setzt sich für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für Frauen und Männer ein. 

Die Einstellung erfolgt vorbehaltlich der Vorlage eines eintra-
gungsfreien behördlichen Führungszeugnisses.

Wir bieten einen Arbeitsplatz in einer Kleinstadt mit 13 Ortstei-
len, in einer reizvollen Umgebung gelegen in herrlicher Natur am 
Naturpark Nuthe-Nieplitz, dennoch mit einer sehr guten und fa-
milienfreundlichen Infrastruktur, direkter Anbindung an die 
Bahn sowie aktivem Vereinsleben.

Die Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten Team, 30 Ta-
ge Jahresurlaub, eine zusätzliche leistungsorientierte Bezahlung, 
betriebliche Altersvorsorge sowie eine Jahressonderzahlung und 
vermögenswirksame Leistungen, abwechslungsreiche und ver-
antwortungsvolle Aufgabengebiete mit regelmäßigen externen 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Die Stadt Trebbin fördert aktiv die Gleichstellung aller Beschäf-
tigten. Diese Stelle ist gleichermaßen für jedes Geschlecht geeig-
net. Wenn Sie an einer spannenden Herausforderung interessiert 
sind und über die geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten verfü-
gen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Darstellung des 
beruflichen Werdegangs) nutzen Sie bitte die 
E-Mail-Adresse: bewerbung@stadt-trebbin.de. Stellen Sie uns Ih-
re Unterlagen bitte im PDF-Format, in einer Datei, nicht größer 
als 8MB, zur Verfügung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass telefonische Auskünfte 
zu der ausgeschriebenen Stelle nicht möglich sind. Alle Anfragen 
und Bewerbungen werden ausschließlich schriftlich entgegen-
genommen.

Bewerbungsfrist: 14.06.2024 

Erklärung zum Datenschutz:
Im Besonderen machen wir auf die Regelung der ab dem 
25.05.2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) aufmerksam.

Um den in der DSGVO definierten Verpflichtungen gerecht zu 
werden, nehmen Sie bitte die Betroffenenauskunft zur Kenntnis.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie mit der Übersendung Ihrer Un-
terlagen in die Datenerfassung und Datenverarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Bewer-
bung einwilligen.

Trebbin, 06.05.2024

Ronny Haase
Bürgermeister
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Trebbin feiert den Internationalen  
Museumstag am 19. Mai 2024
Am 19. Mai 2024 stellen wir die 
Museen in unserer Gemeinde 
in den Fokus, denn an diesem 
Tag wird zum 47. Mal der 
Internationale Museumstag 
gefeiert! Dieser wird jährlich 
ausgerufen und findet in 
Deutschland immer an einem 
Sonntag statt. Ziel des Museum-
stages ist es, auf die themati-
sche Vielfalt der Museen 
aufmerksam zu machen, von 
denen es allein in Deutschland 
mehr als 7.100 gibt. Unterstützt 
wird der Museumstag von 
ICOM Deutschland und steht 
unter der Schirmherrschaft der 
Präsidentin des Bundesrates 
Manuela Schwesig. In Deutsch-
land wird der IMT vom Deut-
schen Museumsbund bundes-
weit koordiniert und in enger 
Kooperation mit den Museum-
verbänden und -ämtern der 
Länder auf regionaler Ebene 
sowie den Museen vor Ort 
umgesetzt. 
Wissen Sie eigentlich, welche 
Perlen die Museumslandschaft 
unserer Gemeinde zu bieten 
hat? Kennen Sie schon alle? 
Schauen Sie zwischen 11:00 
und 17:00 Uhr vorbei. Mit 
Unterstützung vieler fleißiger 
Helfer öffnen am Internationa-
len Museumstag folgende 
Häuser exklusiv für Sie die 

Türen, verwöhnen Sie kulina-
risch und gestatten den Einblick 
in ihre seltenen, spannenden 
und einmaligen Sammlungen:

•	Heimatstube Trebbin, Berliner 
Str. 44/ Ecke Denkmalplatz, 
14959 Trebbin

•	Ratskeller Trebbin mit histori-

schen Deckenmalereien, im 
Rathaus am Marktplatz 
(Anfragen über Heimatstube)

•	Kleines Schulmuseum, 
Goetheoberschule Trebbin, 
Goethestr. 18, 14959 Trebbin

•	Rundfunk-, Fernseh- und 
Fotomuseum, Fam. Felgentreu, 
Bahnhofstr. 49, 14959 Trebbin

• Bier- und Brausemuseum,  
Fa. Pycha, Röllerstr. 17,  
14959 Trebbin

•	Marienkirche Trebbin, Weiler 
Platz, 14959 Trebbin

•	Bauernmuseum Blankensee, 
Blankenseer Dorfstr. 4, 14959 
Trebbin OT Blankensee

•	Kleine Kutscherstube, Kliesto-
wer Dorfstr. 9, 14959 Trebbin 
OT Kliestow

•	Kleines Feuerwehrmuseum, 
Chausseestr. 7,14959 Trebbin 
OT Kliestow

•	Heimatstube im Gemeinde-
haus, Heimatverein Beuthen 
e. V., Am Anger 16, 14959 
Trebbin OT Großbeuthen

Umfangreiche weitere Informa-
tionen zum Tag, den teilneh-
menden Museen und deren 
Tagesprogramm finden Sie 
unter www.museumstag.de/
programm/.

Stadt Trebbin, Team Kultur/ 
Tourismus/ Sport, Abt. 3, CH

Information zur Bewerbung für den Beirat für Senioren und 
Menschen mit Behinderung der Stadt Trebbin
Sehr geehrte Bürgerinnen und 
Bürger,
der Beirat für Senioren und 
Menschen mit Behinderung der 
Stadt Trebbin spielt eine 
bedeutende Rolle bei der 
Vertretung der Interessen 
unserer älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger sowie Menschen 
mit Behinderung. Der Beirat 
setzt sich aus 14 engagierten 
Mitgliedern zusammen, die 
ehrenamtlich tätig sind. Diese 
Mitglieder werden von der 
Stadtverordnetenversammlung 

für die Dauer der Wahlperiode 
der kommunalen Vertretungs-
körperschaft im Land Branden-
burg bestellt.
Die nächste Wahlperiode steht 
bevor, und der Beirat wird am 
3. Juli von der Stadtverordne-
tenversammlung neu bestellt. 
ln diesem Zusammenhang 
möchte ich interessierte 
Bürgerinnen und Bürger dazu 
einladen, sich aktiv am Beirat 
zu beteiligen. Mitglied werden 
können Personen, die das 
60. Lebensjahr vollendet haben 

oder Menschen mit Behinde-
rung.
Der Beirat erhält die Gelegen-
heit, zu Maßnahmen und 
Beschlüssen Stellung zu neh-
men, die Auswirkungen auf die 
Senioren und Menschen mit 
Behinderung in der Stadt 
Trebbin haben. Ihre Mitarbeit 
ist von großer Bedeutung, um 
sicherzustellen, dass die 
Anliegen dieser Gruppen 
angemessen vertreten werden.
Das beigefügte Formular ist bis 
zum 7. Juni auszufüllen und an 

folgende E-Mail-Adresse 
kerstin.pfeiffer@stadt-trebbin.
de oder an die Stadtverwaltung 
Trebbin, Hauptverwaltung, 
Markt 1–3, 14959 Trebbin, zu 
senden.

Mit freundlichen Grüßen

Ronny Haase
Bürgermeister

 Bewerbungsformular Seite 11
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Zeit für den Frühjahrsputz in Trebbin!

Zum dritten Mal riefen die 
Draußenhelden gemeinsam mit 
der Stadtverwaltung, Abt.3, zur 
Müllsammelaktion auf. Wie 
beim ersten Mal stand der 
Trebbiner Stadtpark im Fokus 
der Aktion. Die fleißigen Helfer 
sammelten weggeworfenen 
Unrat auf beiden Parkseiten der 
Straße und es kam eine ganze 
Menge zusammen. Trotzdem 
konnten wir erfreut feststellen, 
dass das Müllaufkommen 
deutlich abgenommen hat und 

wir den Park nicht ansatzweise 
so verschmutzt vorfanden, wie 
noch vor anderthalb Jahren. Wir 
sagen: Weiter so Trebbin – für 
unsere saubere Stadt! Vielen 
Dank an alle Helfer! Wir freuen 
uns über eine rege Teilnahme 
im Herbst 2024, dann an einer 
anderen Stelle der Innenstadt. 
Wir informieren rechtzeitig.

Stadt Trebbin
Team Kultur/Tourismus/Sport, 

Abt.3, CH

Informationen zum Glasfaserausbau in 
Trebbin und den Ortsteilen
Sehr geehrte Bürgerinnen und 
Bürger,

vermehrt gehen in der Verwal-
tung der Stadt Trebbin Anfra-
gen zum derzeitigen Ausbau- 
stand für Glasfaser ein.

Die aktuelle Rechtslage 
sieht folgendermaßen 
aus:

Die Kooperationsvereinbarung 
zwischen der Stadt Trebbin und 
dem Unternehmen DNS:Net 
wurde in der Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung 
am 13.03.2024 abgelehnt. 
Damit unterstützt die Stadt 
Trebbin nicht mehr aktiv den 
Ausbau durch das Unterneh-
men. Die privatrechtlichen 
Vereinbarungen, die mit 
DNS:Net abgeschlossen wur-
den, bleiben davon unberührt. 
Die Entscheidung, ob die 
Vereinbarung aufrechterhalten 
werden soll, obliegt jedem 
Bürger bzw. jeder Bürgerin 
selbst.

Leider sah sich die Stadt zu 
diesem Schritte gezwungen, da 
ein Ausbau der Ortsteile und 
der Kernstadt durch DNS:Net 
selbst nicht vorangetrieben 
wurde. In Thyrow sind in vielen 
Straßen Glasfaserleitungen 
verlegt worden, jedoch ist dies 
nicht flächendeckend erfolgt. 
Weitere Ausbaustufen sind 
durch das Unternehmen nicht 
bekannt gegeben worden, 
vielmehr wurde der Stadt 
Trebbin mitgeteilt, dass bis 
Sommer 2024 keine neuen 
Projekte begonnen werden.

Darüber hinaus gibt es 
zum Glasfaserausbau 
folgenden Kenntnisstand:

Für die Kernstadt Trebbin und 
zwei Ortsteile hatte die Deut-
sche Telekom AG (durch eine 
Tochtergesellschaft) den 
Ausbau ab Herbst 2024 ange-
kündigt. Dafür wird seitens des 
Unternehmens derzeit Wer-
bung gemacht (z. B. im Trebbi-
ner Anzeiger, Ausgabe April 
2024).

Parallel erfolgt derzeit der 
Ausbau der Ortsteile und 
Straßen im Rahmen des 
Förderprogramms „Weiße 
Flecken Brandenburg“. Die 
Inbetriebnahme dieses Glasfa-
sernetzes ist für Dezember 2024 
geplant. Das Netz wird durch 
die e.discom Telekommunikati-
on GmbH errichtet.

In einigen Ortsteilen ist die  
e.discom auch über das „Wei-
ße-Flecken-Programm“ hinaus 
bereit, einen eigenwirtschaftli-
chen Ausbau ohne Fördermittel 
vorzunehmen, z. B. im Ortsteil 
Klein Schulzendorf. Ob Ihr 
Hausanschluss davon berührt 
wird, können Sie telefonisch 
oder per E-Mail bei dem Unter-
nehmen erfragen. 

Der Bürgermeister hat mit dem 
Breitbandbeauftragten des 
Landkreises Teltow-Fläming 
Kontakt aufgenommen, um 
auch für die übrigen Orte den 
Ausbau voranzutreiben. Neben 
der Telekom sind auch weitere 
Gespräche mit e.discom und 
anderen Telekommunikations-
unternehmen geplant. Dabei 
sollen auf Kontakte zu Unter-
nehmen, die in umliegenden 
Gemeinden bereits tätig sind, 
zurückgegriffen werden. Auch 
das Anschlussprogramm „Graue 
Flecken“ aus der „Strategie 1.0 
für den Gigabitausbau in 
Brandenburg 2030“ soll dabei 
berücksichtigt werden.

Unabhängig von der Kooperati-
onsvereinbarung hat auch das 
Unternehmen DNS:Net weiter-
hin die Möglichkeit, den 
Glasfaserausbau in Trebbin 
vorzunehmen. Nach dem 
Telekommunikationsgesetz ist 
es sogar möglich, dass in 
derselben Straße mehrere 
Anbieter ihre eigenen Leitun-
gen verlegen. Die Stadt kann 
dieses nicht unterbinden.

Mit freundlichen Grüßen

Ronny Haase
Bürgermeister

•  Maurerarbeiten
•  Pfl asterarbeiten
•  Gartengestaltung
•  Zaunbau
•  Platz- und
   Wegegestaltung

BAU

Meisterbetrieb

Maurer- und Betonarbeiten

Garten- und Landschaftsbau

Inh. Maurermeister Th. Müller
Tel. 03 37 31 - 700 496
Fax 03 37 31 - 700 491
Funk 01 62 - 106 77 60

Baruther Straße 38
14959 Trebbin

BMK Harz Coop
Versicherungen & Finanzen

Peter Milius
Löwenstraße 02 · 14959 Trebbin

Tel. 033731 / 13378

Oldtimer 
– gut versicherte 

Erinnerungsstücke?
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KALLISKE
KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAU GbR

MEISTERBETRIEB
Vertrauenswerkstatt von über 70 namhaften Versicherungen

> Unfallinstandsetzung
> Autolackiererei
> Kfz-Mechanik / Inspektion

Glauer Chaussee 12 • 14959 Trebbin / OT Glau
Tel.: 033731 – 8 00 64 • Fax: 033731 – 1 32 44
www.autoreparatur-kalliske.de

www.facebook.com/autoreparatur.kalliske

> Achsvermessung
> Reifenservice
> Klimaanlagenservice

> Werkstattersatzwagen
> DEKRA-HU Stützpunkt

30
JAHRE

Meisterbetrieb
für Haustechnik

Firma Stollin – ein starkes Team!
14959 Trebbin    Zossener Straße 3

Tel. 03 37 31 / 1 52 79 und 8 05 72 · Fax 03 37 31 / 1 58 09
E-Mail: stollin-haustechnik@t-online.de

Internet: www.stollin-haustechnik.de

Markisen, Sonnenschutz, Überdachungen

A
n

ze
ig

e
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Zukunftstag 2024
Aus der Stadtverwaltung:  
Am 25. April 2024 öffnete die 
Stadtverwaltung Trebbin, mit 
ihren Einrichtungen, ihre Türen 
für eine besondere Besucherin: 
Eine Schülerin der 7. Klasse der 
Ludwigsfelder Gesamtschule 
nutzte den Zukunftstag, um 
einen Einblick in die vielfältige 
Welt der Verwaltung zu gewin-
nen. Der Tag begann mit einer 
Führung durch das historische 
Rathaus, bei der die Schülerin 
sogar einige der geheimen Orte 
entdecken konnte, die hinter 
den alten Gemäuern verborgen 
liegen. Anschließend erhielt sie 
einen umfassenden Überblick 
über die vielfältigen Aufgaben-
bereiche und Strukturen der 
Stadtverwaltung Trebbin. In 
einem Quiz stellte sie ihr frisch 
erworbenes Wissen unter 
Beweis und meisterte die 
Fragen zu unterschiedlichen 
Aufgaben der Stadtverwaltung 
souverän. Im weiteren Verlauf 
des Tages durfte die Schülerin 
einen Mitarbeiter der Verwal-
tung bei verschiedenen leichten 
Bürotätigkeiten unterstützen. 
Sie lernte, dass Verwaltung 
keineswegs langweilig und 
verstaubt ist, sondern auch 
Spaß machen kann. Der Zu-
kunftstag bei der Stadtverwal-
tung Trebbin war für alle 
Beteiligten eine bereichernde 
Erfahrung. Die Schülerin konnte 
Einblicke in die Arbeitswelt 
gewinnen und wir freuten uns 
über das frische Interesse einer 
Schülerin der 7. Klasse.

Aus der Stadtbibliothek: Deine 
Zukunft ist ein leeres Buch, in 
das Du deine Geschichte 
schreiben kannst! Für den 
Zukunftstag schrieben zwei 
Trebbiner Mädchen ihre 
„Berufserfahrungen“, die sie an 
diesem Tag in der Stadtbiblio-
thek erlebten. Sie besuchten 
eine Schule in Ludwigsfelde. 
Über die Facebook Seite der 
Stadt Trebbin und die Home-
page „Zukunftstag Branden-
burg“ wurden Sie auf das 
Angebot aufmerksam. Für 
diesen Tag meldeten sich zwei 
Schulklassen für eine Lesung 
an. Die Zukunftstagler durften 
die Stunde für diese Klassen 
planen. Leseförderung nach 

Stundenplan: es ging um Glück! 
Nach einer kurzen Vorstellung 
aller Beteiligten und verschie-
dener Medien (Elterntrennung, 
Körperkunde, verschiedenen 
„Problemen“) ging es für alle in 
der Aula los. Nele las aus „Der 
Glücksverkäufer“. Lilly zeigte 
parallel digital die Bilder des 
Buches. Sie wurden vom Verlag, 
auf Anfrage, bereitgestellt. Davi-
de Calì (Autor) und Marco Somà 
(Illustrator) zeigen uns in dem 
Buch, dass man wirkliches 
Glück nicht kaufen kann. Oder? 
Dieser Frage ging Lilly nach der 
Lesung auf den 
Grund. Die Schüler 
wurden anfänglich 
in Gruppen einge-
teilt. Sie überlegten 
gemeinsam, was 
Glück für Sie bedeu-
tet. Im Anschluss 
konnte sich jeder 
eine Portion Glück 
mitnehmen! Sortier-
arbeiten, Ideen zu 
Makerspace-Ange-
boten und einen 
Instagram-Post zu 
erstellen, war zudem 
Aufgabe in der 
Bibliothek. Danke für 
Eure Unterstützung! 
Für die Zukunft viel 
Glück wünscht Eure 
Stadtbibliothek! 

Aus dem Bauernmuseum: Hier 
im Bauernmuseum fand auch 
dieses Jahr wieder ein Zu-
kunftstag statt. Daran nahmen 
zwei Mädchen und zwei Jungen 
aus der 7. und 8. Klasse unter-
schiedlicher Schulen aus der 
Region teil. Nach einer Präsen-
tation der Museumsarbeit und 
was alles zum Job im Museum 
dazu gehört, tauschten wir uns 
aus, was die Schüler selber 
bisher für Erfahrungen im 
Museum gemacht haben. Uns 
interessierte dabei besonders, 
was Jugendliche in Museen 

besonders schätzen oder eben 
nicht. Anschließend sperrten 
die Jugendlichen das Museum 
auf, wie auch wir es an jedem 
Öffnungstag zu tun pflegen. Wir 
erkundeten die Räume und 
Ausstellungsstücke und die 
Schüler konnten überlegen, was 
sie besonders im Haus interes-
siert. Oben unterm Reetdach 
angekommen, traf auch der 
Bürgermeister Ronny Haase bei 
uns ein und begrüßte die 
Teenager herzlich. Da es in 
unserem Museum jahreszeit-
lich bedingt noch sehr kühl ist, 
wärmten wir uns während 
einer kleinen Pause auf und es 
bildeten sich rasch zwei Ar-
beitsgruppen. Zudem verschaff-
te uns Herr Kurlaev noch einen 
Überblick über die Social Media 
Arbeit des Bauernmuseums. 
Jeder der Teilnehmer hatte 
unterdessen Ideen für den 
praktischen Teil des Tages 
entwickelt. Es war dann an der 
Zeit, auszuschwärmen und das 
Bauernmuseum mit eigenem 
Blick zu betrachten und einen 
kurzen Social Media Film und 
Fotos aufzunehmen. Alle waren 
mit großem Engagement und 
Freude dabei und es entstanden 
spannende Aufnahmen unseres 
Museums. Vielen Dank für 
Euren Eifer, Eure Ideen und die 
schönen Stunden mit Euch. 

Euer Team vom Bauernmuseum… 
Stadt Trebbin

Zukunftstag Stadt Trebbin

Zukunftstag Bauernmuseum
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Übergabe Straße Dorfplatz und Spielplatz  
in Klein Schulzendorf
Im neuen Gewand präsentiert 
sich die Straße Dorfplatz in 
Klein Schulzendorf seit Ab-
schluss des Bauvorhabens Ende 
März 2024.
Am 18. April  fand die offizielle 
Übergabe statt, bei der die 
Staatssekretärin des Ministeri-
ums für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz Frau 
Anja Boudon, die CDU Bundes-
tagsabgeordnete Jana Schimke, 
Trebbins Bürgermeister Ronny 
Haase, die Ortsvorsteherin 
Marion Schmidt, Stadtverordne-
te der Stadtverordnetenver-
sammlung Trebbin und viele 
Klein Schulzendorfer/innen  
anwesend waren.
Das Bauvorhaben „Ausbau Dorf-
platz Klein Schulzendorf, incl. 
Gestaltung von Grünflächen 
sowie Errichtung eines Spiel-
platzes“ wurde durch das Land 
Brandenburg gemäß Richtlinie 
des Ministeriums für ländliche 
Entwicklung, Umwelt und 
Landwirtschaft vom 25. Sep-
tember 2018, zuletzt geändert 
durch Erlass des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt 
und Klimaschutz vom 11. März 
2021 im Rahmen von LEADER 
– Gemeinschaftsaufgabe 
Agrar- und Küstenschutz – mit 
800.000,- € gefördert. Gesamtin-
vestitionssumme: 1 Mill. €.

Stadt Trebbin 
Abt. 5 - Tiefbau / Umwelt Die Straße „Dorfplatz“ fertig ausgebaut

Die Ortvorsteherin Marion Schmidt öffnet am 18. April 2024 den neuen Spielplatz
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Gärtners Liebling 2024 – der Pfirsichsalbei
Von Gärtnermeister Wießner aus dem Rosengut

„Welche ist denn Ihre Lieblingspflan-
ze?“ Diese Frage wird einem als Gärt-
ner oft gestellt und natürlich liebt der 
Gärtner (fast) alle Pflanzen, besonders 
die verkauften. Aber die ein oder an-
dere findet man doch ganz besonders 
schön und so wurde der Pfirsichsalbei 
(Salvia greggii) zu meinem diesjähri-
gen Liebling erkoren. Kein Wunder: er 
ist pflegeleicht, blüht ausdauernd, duf-
tet lieblich - und ist sogar essbar! Die 
Pflanzen sind darüber hinaus äußerst 
bienen- und insektenfreundlich. Aus 
seiner nordamerikanischen Heimat 
Texas und Mexiko ist er gewöhnt, mit 
wenig Wasser auszukommen, dadurch 
sehr hitze- und trockenheitstolerant.  
Am sonnigen bis halbschattigen Stand-
ort gedeiht er prächtig und bildet einen 
duftenden Blickfang bis zum Herbst.

Einfache Pflege auch im Sommer
Wenn Sie den Pfirsichsalbei frisch 
gepflanzt haben, sollten Sie anfangs 
nicht zu üppig gießen. Denn wenn Sie 
ihn mit viel Wasser verwöhnen, wird 
er keine Veranlassung haben, schnell 
neue Wurzeln zu bilden, um nach Was-
ser zu suchen. Sind Sie am Anfang 
etwas sparsamer mit dem Wasser, 
kommen die Pflanzen im Hochsommer 
deutlich besser zurecht.

Um kräftige und lang blühende Pflan-
zen zu erzielen, ist eine regelmäßige 
Düngung in Maßen notwendig. 
Entweder Sie geben einen Lang-
zeitdünger mit in die Pflanzerde 
oder düngen alle zwei Wochen 
mit Flüssigdünger über das 
Gießwasser. Verblühtes kann 
einfach mit der Hand ausgebrochen 
werden, so werden schneller und üp-
piger neue Blüten gebildet. Besondere 
Krankheiten oder Schädlinge sind beim 
Pfirsichsalbei übrigens nicht bekannt. 

Schöne Kombinationen
Da er nur 20 bis 25 Zentimeter hoch 
wird, eignet sich der Pfirsichsalbei bes-

tens für den Balkonkasten als Sommer-
blume. Früher gab es ihn nur in Lila-Tö-

nen, doch seit einiger Zeit sind 
neue Farben wie kirschrot, 

hell- und dunkelrosa und 
auch zweifarbige Sorten im 
Angebot. Den violett blühen-

den Pfirsichsalbei kann man 
gut mit gelben Blumen kombinie-

ren, also zum Beispiel mit Zweizahn 
(Bidens) oder dem Husarenknopf. Auch 
das Wandelröschen ist ein toller Part-
ner, vor allem zu magenta oder pink. Zu 
kirschrotem Pfirsichsalbei passen wei-
ße Schneeflockenblumen (Bacopa) be-
sonders gut. Die Partnerpflanzen soll-
ten ebenfalls sonnenliebend sein und 
einen geringen Wasserbedarf haben.

Essbar und auch lecker?
Ja, sowohl Blüten als auch die Blätter 
der jungen Triebe sind zum Verzehr 
geeignet und schmecken fruchtig. Der 
Tee aus den Blättern soll magenstär-
kend wirken und wegen seines leicht 
bitteren Geschmacks die Verdauung 
anregen.

Einen kleinen Nachteil gibt es aber: der 
Pfirsichsalbei ist nicht winterhart. Sie 
müssen bzw. können im nächsten Jahr 
eine andere Farbe ausprobieren.

 
Gartentipp 

Mai

Anzeige

Für unsere Lindenschenke in Elsholz suchen wir dich: 
Küchenleiter/Köchin/Koch und Servicekra�   

zur Festeinstellung.
Bewerbung unter: 033204-33159 oder 0173 9756266

Hausmeisterservice 
Fischer

Für Fragen und weitere Informati onen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Inhaber Antonio Fischer • Ort 14959 Trebbin 
Tel. 033731/289669 • Mobil 0152/26598973 

E-Mail HMS-Fischer@outlook.de • Website www.HausmeisterFischer.de 

• Hausfl urreinigung
• Gebäudereinigung
• Grünanlagenpfl ege
• Hausservice 
• Reparaturen

• Baumfällarbeiten
• Objektmanagement
• Mülltonnenservice
• Winterdienst
• Baustellenreinigung

• Entrümpelung
• Sperrmüllentsorgung
• Gerätevermietung
•  Montage von 

Ferti gbauteilen
• Erdarbeiten

Der Zustieg für Busreisende ist in Trebbin möglich. 
Buchungen können gern telefonisch (03371-611318) aufgegeben werden.

Inh. Kristin Rische
Heinrich-Zille-Straße 2, 14943 Luckenwalde 
Tel.: 03371 / 61 13 18, service@pelikan-reisen.de 

Donnerstag, 23.05.24 – Weingenuss & traumhaftes Porzellan 
Leistungen: Mittagessen, 2er Weinprobe mit kurzer Erläuterung, 2-stündige Gästeführung 
Meißen und das Weinland, Eintritt Museum und Schauwerkstatt Porzellan-Erlebniswelt 
Meissen mit 45-minütiger Raumtonführung, Kaffeegedeck serviert auf 
Meissener Porzellan Preis: 99,- €

Dienstag, 28.05.2024 – Havelland 
Leistungen: Ganztägige Gästeführung Potsdam/Werder, Schifffahrt von Potsdam 
nach Werder, Mittagessen Preis: 83,- € 

Dienstag, 04.06.2024 – Slubice – 3 Stunden Aufenthalt                  Preis: 29,- €

Mittwoch, 05.06.2024 – Laga Bad Dürrenberg
Leistungen: Eintritt Landesgartenschau      Preis: 63,- €  

Samstag, 08.06.2024 – Warnemünde  – 5 Stunden Aufenthalt Preis: 59,- €

21.- 25.07.24 – Mosel
Fahrt im modernen Reisebus, 4 Übernachtungen im 3-Sterne Hotel Taube in Löf/Mosel inkl. 
HP, 3-stündige Reiseleitung Cochem, Berg- und Talfahrt Sesselbahn Cochem, 5er Weinprobe 
mit Brot, Weinkellerführung, ein Souvenirglas, 2,5-stündige Reiseleitung Traben-Trarbach 
und Unterwelten, 1,5-stündige Reiseleitung Bernkastel-Kues, 1-stündige Moselschifffahrt, 
Eintritt und Führung Burg Eltz, 2-stündige Planwagenfahrt mit 4er Weinprobe, Traubensaft 
und Wasser  p.P.  642,- €

Haustürtransfer gegen Aufpreis möglich
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Neues aus der Stadtbibliothek „Hans Clauert“

Lachen fetzt, auch im Lesecafé
Am 6. Mai startete erstmals 
eine Möglichkeit, um ALLE 
Begeisterte mit Literatur in 
Trebbin zu vernetzen. Danke an 
alle Unterstützer! Die nächsten 
Termine: 8. Juli & 2. Septem-
ber.

Lachen fetzt: Eine halbvoll 
gefüllte Sanduhr ziert das 
Buchcover oder ist es ein 
halbvolles Glas Rotwein? 
Darunter steht in großen 
Buchstaben der Titel. Klein 
darunter „Mein Leben in 
Autokorrektur“. Susanne M. 
Riedel zieht ein Resümee zur 
Lebensmitte, dafür steht die 
Sanduhr. Ob Sie dabei eine 
Autokorrektur vornimmt? Der 
Titel lautet Lebensmitteallergie, 
er erschien im März 2024 im 
Satyr Verlag. Am 26. April 2024 
las Susanne M. Riedel in Klein 
Schulzendorf im Gasthof „Zum 
Märkischen Eck“. Sie folgte der 
Einladung der Stadt 
Trebbin, speziell 
der Stadtbib-
liothek Hans 
Clauert. Das 
Buch 
beschreibt 
alltägliche, 
humorvolle 
Beobachtungen 
des Lebens rund um 
Party, Packungsbeilage, Femi-
nismus, Klimakrise und vieles 
mehr. Wir können uns darin 
wiederfinden. Die allergischen 
Reaktionen der Lesung am  
26. April: tränende Augen, 
anhaltende Lacher, Neben- 
wirkungen: Muskelkater im 
Wangenbereich. Susanne M. 
Riedel sorgte für einen sehr 
amüsanten Abend. Die Gäste 
bestätigten dies! Ihr Buch ist 
eine Ansammlung guter 
Momente: „Wenn die große 
Welt schon keine hergibt, 
müssen die kleinen eben 
reichen“. Die Veranstaltung war 
lange im Vorfeld ausverkauft. 
Vielen Dank an alle Besucher, 
an den Gasthof, für die Unter-
stützung aus dem Rathaus und 
an die Autorin! Ausleihe: Biblio-
thek!

Lesecafé
Zu einem Lesecafé sag ich 
durchaus: „Ja!“, statt ne.
Was gibt es dort zu probie-

ren? Das tu ich noch nicht 
kapieren! Es gibt Lesetexte 

auf die Ohren. Dafür haben wir 
das Seniorenheim auserkoren. Denn 
dahin kommt man barrierefrei, sei 
gerne beim nächsten Mal dabei! 

Für Sie dabei: Leonardo Oliver 
Bassard – „Die neue Haferkur & 
111 weitere Hafer Rezepte“ 
„Auf fast 200 Seiten erwarten 
Sie auf jeder Seite spannende 
Informationen, leckere Rezepte 
und vieles mehr.“

Jorn Lier Horst  – „Wisting und 
die Tote am Wegesrand“ 
„William Wisting erhält eine 
ungewöhnliche E-Mail: Die 
Absenderin meldet eine 
Bekannte als vermisst, kann 
aber weder deren richtigen 
Namen noch den Wohnort 
benennen. Die beiden Frauen 
kennen sich nämlich nur durch 
eine Crowdsolving-Plattform, 
also von einer Internetseite, auf 
der die Mitglieder anonym in 
einem Mordfall ermitteln.“

Hanna Bjorgaas – „Das gehei-
me Leben in der Stadt“
„Hanna Bjorgaas startet eine 
spezielle Expedition: Ein Jahr 
lang geht sie in Olso mit 
Fernglas, Lupe und Skizzenbuch 
vor die Tür, schaut, horcht, 
riecht, befragt Profis – und lässt 
sich immer wieder aufs Neue 
von deren Begeisterung für die 
Natur in der Stadt mitreißen.“ 

Florian Werner  – „Die Zunge. 
Ein Portrait“ 
„Ohne unsere Zunge könnten 
wir nicht sprechen, nicht lecken, 
nicht genießen. Als Provokation 
oder Verheißung streckt sie sich 
uns in Filmen und Instagram – 
Posts, auf Albumcovern und 
Werbeplakaten entgegen. Doch 
so wichtig die Zunge für unser 
Menschsein ist – wir wissen 
erstaunlich wenig über sie.“ 

Peter Wohlleben. Pierre L. 
Ibisch – „Waldwissen“ 
„Peter Wohlleben und Pierre 
Ibisch, der Förster und Wissen-
schaftler, lassen uns den Wald 
erleben, wie wir ihn noch nicht 
kannten: als einzigartigen 
Lebensraum, in dem die größ-

ten und die allerkleinsten 
Lebenswesen miteinander in 
Wechselwirkung stehen […].“ 
Denken Sie bitte an die Wald-
brandstufen. Medien rund um 
die Feuerwehr in deiner Biblio-
thek.  

Anika Heyer 

SAVE THE DATE:

 �21.05.24 bis 26.05.24  
Bibliothek nicht besetzt!

 �08.07.24  
Lesecafé schmeckt mir – Seni-
orenheim, Mühlengraben 3 in 
14959 Trebbin

 �Ferienprogramm  
bitte beachten Sie die Home-
page der Bibliothek! 

 �02.09.24  
Lesecafé schmeckt mir – Seni-
orenheim, Mühlengraben 3 in 
14959 Trebbin

 �12.10.24 um 13.30 Uhr, Treff-
punkt Park 4. Literarischer 
Stadtspaziergang 

 „Hans Clauert“ 
Bibliothek

im Mai

Neuerscheinungen
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Konzerthinweis

„Colors – die schönsten Farben der  
klassischen Gitarre“ 
Mit Musik für Gitarre von Bach 
bis Piazzolla lockt der Blanken-
seer Musiksommer am Freitag, 
den 7. Juni zum nächsten 
Konzert in die Johannische 
Kirche nach Blankensee.
Entgegen der gängigen Vorstel-
lung, wonach die klassische 
Gitarre in erster Linie der 
populären, eher leichten Musik 
verpflichtet ist, beweist der 
Konzertgitarrist Friedemann 
Wuttke das Gegenteil: er bringt 
sein Instrument mit geschlosse-
nen Konzepten zum Klingen 
und setzt dabei auf anspruchs-
volle und zyklische Werke sowie 
auf einen großen und intensi-
ven Klang. 

Auf dem Programm stehen 
neben Bach und Piazzolla auch 
Werke von Fernando Sor, Heitor 
Villa-Lobos, Ferdinando Carulli 
oder Mauro Giuliani. Dabei 
kann man ebenso die Leichtig-
keit und Virtuosität von Klassik 
und Romantik, die Melancholie 
und Energie Südamerikas sowie 
die zeitlose Spiritualität von 
Johann Sebastian Bach erleben. 

Info
Tickets für 14,- Euro (ermäßigt 
7,- Euro) gibt es an der Abend-
kasse, über www.blanken-
seer-musiksommer.org oder 
telefonisch unter 033731 
70798154.

Save the Date: Zirkusvorstellungen in 
der Grundschule Blankensee 
Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt Trebbin,

wir freuen uns, Sie zu den 
bevorstehenden Zirkusvorstel-
lungen in unserer Grundschule 
Blankensee einzuladen! Unter 
der Leitung des bekannten 
Circus Smiley werden unsere 
Schülerinnen und Schüler in die 
faszinierende Welt des Zirkus 
eintauchen und Ihnen zeigen, 
was sie gelernt haben.

Am 20. und 21. Juni 2024 um 
10:00 Uhr finden zwei öffentli-
che Vorstellungen statt. Zusätz-
lich möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass es an den 
Abenden des 20. und 21. Juni 
2024 spezielle Vorstellungen für 
Verwandte und Freunde 
unserer kleinen Künstler geben 
wird. 

Wir laden Jung und Alt sowie 
die Kitas, Altenheime und 
Dorfgemeinschaften aus den 
umliegenden Ortsteilen herz-
lich ein, mit uns die Galavorstel-
lungen zu genießen.
Gruppen ab 10 Personen haben 
die Möglichkeit, sich telefonisch 
im Sekretariat unserer Schule 
unter Tel.: 033731-15379 
anzumelden.

Gemeinsam wollen wir eine 
mitreißende und unterhaltsa-
me Zeit erleben, die von den 
bemerkenswerten Fähigkeiten 
unserer kleinen Künstlerinnen 
und Künstler geprägt ist.

Merken Sie sich den Termin vor 
und verpassen Sie nicht diese 
besonderen Vorstellungen!

Franca Rechlin-Gruhl & das Team 
der Grundschule Blankensee

„Wenn zwei sich streiten,  
freut sich der Dritte
Freude kam am 15. April 2024 
in der Kindertagesstätte „Am 
Storchennest“ auf.

Die Trebbiner Stadtbibliothek 
Hans Clauert kam mit einer 
großen Medienkiste zu Besuch.
Geplant war eine Lesung zum 
Thema Streit. Um allen Kindern 
gerecht zu werden, gab es dann 
sogar zwei Lesungen.
Die älteren Kinder lauschten 
der Geschichte „So war das! 
Nein, so! Nein, so!“ und die 
jüngsten Kitakinder durften 
„Der kleine Bär will Erster sein“ 
hören und sehen. 
Vorab stellte sich die Bibliothek 
kurz vor und die Kinder konn-
ten berichten, was sie schon 
über eine Bibliothek wissen 
und das war eine ganze Menge. 
So erklärten sie, was „Auslei-
hen“ bedeutet und wo sich die 
Trebbiner Bibliothek befindet.

Danach ging die Lesung mit 
musikalischer Umrahmung los. 

Frau Heyer las und spielte dazu 
mit dem Xylophon und der 
Djembe. In den Geschichten 
ging es darum, dass unter-
schiedliche Betrachtungswei-
sen zu Streit führen können 
und darum, dass Zusammenar-
beit eine Streit lösen kann. Am 
Ende kamen die Protagonisten 
zu dem Schluss, dass Spielen 
viel mehr Spaß macht, als 
Kämpfen, Hauen oder Streiten!

„Kinder so früh wie möglich 
Freude an Büchern zu vermit-
teln, hilft den Kindern und 
Eltern in der Schule“, teilte Frau 
Heyer uns mit und „Der Kinder-
garten spiele eine zentrale Rolle 
in der Sprach- und Leseförde-
rung“.
Daher freuen wir uns, dass die 
Stadt Trebbin mit der Stadtbib-
liothek diese Lesung ermöglicht 
und wir hoffen auf Weitere!

Julia Zimmermann
Einrichtungsleitung
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Dorfplatzsanierung in Klein Schulzen-
dorf – vielen Dank an alle Beteiligten
Schon lange waren unsere 
Straßen in Klein Schulzendorf 
sehr kaputt und wiesen eine 
Vielzahl an Löchern und 
Schäden auf, so dass die Ver-
kehrssicherheit an manchen 
Stellen nicht mehr gegeben 
war. Daher setzte sich der 
Ortsbeirat Klein Schulzendorf 
seit Jahren für die Sanierung 
gerade auch des Dorfplatzes ein. 
Aufgrund der hohen Kosten 
und der knappen Kassen wurde 
die Maßnahme mehrfach 
verschoben und nach Alternati-
ven zur Finanzierung gesucht.
Über die Bundes- und Landes-
programme „Förderung der 
ländlichen Entwicklung im 
Rahmen von LEADER – Teilbe-
reich E: Umsetzung von investi-
ven Vorhaben der integrierten 
ländlichen Entwicklung gemäß 
Rahmenplan Gemeinschafts-
aufgabe Agrar- und Küsten-
schutz“ beantragte die Stadt 
dann erfolgreich Fördermittel, 
so dass die Maßnahme mit 90% 
der Baukosten gefördert wurde. 
Das Investitionsvolumen betrug 
rund 1 Mill. €.
Das Vorhaben beinhaltete 
neben dem Straßenausbau die 
Gestaltung der angrenzenden 
Grünflächen mit Spielplatz, 
Lehrpfad und Ruhezonen. Mit 
dem geplanten Bauvorhaben 
wurde dann am 10.07.2023 
durch das Unternehmen Zerbe 
Tiefbau GmbH Brück begonnen. 
Die Baufirma konnte den 

Zeitplan einhalten und so die 
Einschränkungen für die 
Anwohner auf ein Mindestmaß 
reduzieren. Die Bürger wurden 
rechtzeitig über beabsichtigte 
Teilsperrungen und zusätzliche 
Einschränkungen informiert, 
die Mitarbeiter waren stets 
freundlich und auch zu einem 
Gespräch mit den Anwohnern 
bereit und erklärten gern die 
nächsten Schritte. 
Durch eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit mit dem 
beteiligten Tiefbauamt, dem 
Ortsbeirat, einzelnen Bürgern 
und nicht zuletzt den Mitarbei-
tern der Baufirma konnte die 
Maßnahme pünktlich abge-
schlossen werden. 
So wurde der Dorfplatz im 
neuen Gewand und mit einem 
neuen Spielplatz versehen am 
18.04.2024 in einer kleinen 
feierlichen Eröffnung den 
Bürgern offiziell wieder überge-
ben. Zahlreiche Kinder standen 
schon bereit, bis endlich die 
Freigabe erfolgte und sie ihre 
neue Spielstätte erobern 
konnten.
Der Ortsbeirat Klein Schulzen-
dorf möchte sich noch einmal 
bei allen Beteiligten für die 
konstruktive Zusammenarbeit 
und die erfolgreiche Umsetzung 
dieses großen Projektes bedan-
ken.

Marion Schmidt
Ortsvorsteherin Klein Schulzendorf

Heimatverein Trebbin informiert und 
gratuliert
Wir gratulieren im Monat Mai 
unserem Vereinsmitglied 
Gudrun Giller recht herzlich 
zum Geburtstag.
Wir wünschen ihr Gesundheit 
und alles Gute für die weiteren 
Lebensjahre.

Die aktuelle Sonderausstellung 
erinnert an die schreckliche Zeit 
vor 80 Jahren in Trebbin und 
Beuthen, zu besichtigen bis 
Ende Mai 2024.

Die nächste Mitgliederver-
sammlung findet am 

27.05.2024 um 18.00 Uhr in der 
Heimatstube statt. 
Alle Mitglieder sind recht 
herzlich eingeladen.
Desweiteren bieten wir an:
Führung auf dem Clauertrund-
weg, Stadtführungen und 
Besichtigungstermine auch 
außerhalb unserer Öffnungszei-
ten. Terminabsprache unter der 
Tel.-Nr. 033731 32185 oder  
0174 2185547
E-Mail – Heinrich.Burkhard@
outlook.de

Trebbiner Heimatverein e. V.
Vorstand

Gottesdienste der Ev. Dreieinigkeits- 
Kirchengemeinde Trebbin
 19.05. | Pfingstsonntag
9.00 Uhr | Gottesdienst mit 
Abendmahl, Dorfkirche Thyrow

9.30 Uhr | Dorfkirche Märkisch 
Wilmersdorf

10.30 Uhr | Konfirmationsgot-
tesdienst mit Abendmahl

 20.05. | Pfingstmontag
10.30 Uhr | Dorfkirche Christi-
nendorf

 26.05. | 14.00 Uhr
Trinitatisgottesdienst mit 
Gemeindefest
St. Marienkirche Trebbin

 02.06. | 10.30 Uhr
St. Marienkirche Trebbin

Treffen in Trebbin:
jeden 3. Donnerstag im Monat 
um 16:00 Uhr
Seniorentreff // Bahnhofstr. 41 
// 14959 Trebbin

Parkinson Selbsthilfe Landes-
verband Brandenburg e. V.
Torsten Römer

Nöhringswinkel 7a
14959 Trebbin
Tel.: 033731 17652
Mobil: 0151 27654441

Mail: t.roemer-psh@web.de
Website: www.psh-lvbb.de 
YouTube: www.youtube.com/@
SelbsthilfeParkinsonLandBB

Eisenwaren, Werkzeuge, Baubeschläge
Sicherheitstechnik, Hausrat
Berliner Straße 30 • 14959 Trebbin
t 03 37 31 – 1 55 06 • Fax 03 37 31 – 3 01 53

Glas & Porzellan, Hausrat
Berliner Straße 29 • 14959 Trebbin
t 03 37 31 – 8 08 28 • Fax 03 37 31 – 3 01 53

– eisen-haenchen.de • paul.haenchen@t-online.de –

Paul Hänchen | Inh. Andreas Öhler
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Baumfällung
und 
Baumpfl ege
mit Seilklettertechnik
 Totholzentfernung
 Obstbaumschnitt
 Sturmschaden- 
    beseitigung
 Problemfällung

Mail: info-IundB@web.de
Beuthener Str. 7f / 14959 Trebbin OT Glau

Mobil:    0163 313 53 03

R. Schmidt 

Andrea Mrosko
Dipl. Betriebswirt
Weidenweg 6
14959 Trebbin/ Blankensee

Fon + Fax: 0 33 731 / 12 34 3
Funk: 0173/ 730 87 65

E-Mail: info@mrosko-immobilien.de
Web: www.mrosko-immobilien.de

Verkauf

Hausverwaltung

Verkauf von 
Wald- und Ackerfl ächen 

Immobilieneinwertung – 
und Beratung

& Partner

Ihr Makler vor Ort 
seit 1991
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Ein Jahr Deutschlandticket, 
gut unterwegs mit Bus und Bahn
AllTAgSMOBIlITÄT unD AuSFlüge SATT – TARIFFRAgen HABen SICH eRleDIgT

„Hallo bundesweite Mobilität – 
tschüss Tarifdschungel“ hieß es vor 

einem Jahr. Die Einführung des Deutsch-
landtickets zum 1. Mai 2023 machte 
Bus- und Bahnfahren einfacher und 
günstiger denn je. Ein Abonnement für 
49 Euro im Monat abschließen und 
bequem in ganz Deutschland den 
Nahverkehr nutzen – dieses Angebot, 
klima freundlich unterwegs zu sein, 
überzeugte viele Fahrgäste. Mehr als elf 
Millionen entschieden sich für das neue 
digitale Abonnement.

Wer es noch nicht hat, sollte es spätes-
tens jetzt, da die Ausfl ugssaison begon-
nen hat, einmal ausprobieren. Denn die 
Vorteile liegen klar auf der Hand: Einmal 
abgeschlossen haben sich alle Gedanken 
an den passenden Fahrausweis erledigt. 
Ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit, 

zum Shoppen, zum Sport, zum 
Besuch bei Freunden und Familie, zum 
Erdbeerenpfl ücken, Wandern oder 
einfach mal für eine Fahrt ins Blaue, das 
passende Ticket ist immer schon in der 
Tasche. Auch bei Geschäfts reisen, 
Städtetrips und Urlauben in Deutsch-
land entfällt das Einlesen in neue 
Tarifl andschaften. Einfach einsteigen 
und	die	Reise	genießen.

Der Weg zum
Deutschlandticket 

Das Deutschlandticket gibt es aus -
schließlich im Abonnement mit monat-
licher Abbuchung, deshalb ist es nicht an 
Fahrausweisautomaten oder bei den 

Kundenbetreuer:innen	in	den	Zügen	
erhältlich. Statt dessen kann man es 
einfach online bestellen – ganz bequem 
und ohne Wartezeit – zum Beispiel 
unter: bahn.de/vbb	bei	DB	Regio	
Nordost.	Auch	in	den	DB	Reisezentren	ist	
die Bestellung möglich. 

Das Deutschlandticket wird als 
Handyticket	in	der	App DB Navigator 
oder als elektronische Chipkarte 
(VBB-fahrCard) ausgegeben. Wer das 
Handyticket	nutzen	möchte,	bestellt	auf	
bahn.de/vbb	oder	in	den	DB Reise-
zentren, dort kann auch zwischen 
Handyticket	und	VBB-fahrCard gewählt 
werden.

So komfortabel ist das Handy-
ticket im DB Navigator

Als	Handyticket	ist	das	Deutschlandti-
cket auf dem Smartphone stets griff be-
reit. Es wird immer die Fahrt-
berechtigung für den aktuellen Monat 
angezeigt, die Aktualisierung zum 
Monatswechsel erfolgt automatisch. Bei 
einer Kontrolle wird einfach kontaktlos 
der Barcode gescannt. 

Voraussetzung für die Nutzung ist, 
dass die kostenlose App DB Navigator 
auf dem mobilen Gerät installiert ist und 
ein Kund:innenkonto auf bahn.de 
angelegt wurde.

Noch günstiger: 
das Deutschlandticket Job 

Das Deutschlandticket gibt es 
auch in einer Job-Variante. So können 
Arbeit geber:innen ihren Arbeit-
nehmer:in	nen	attraktive	Rabatte	für	ihre	
Fahrkosten zukommen lassen. 

Wenn Arbeitgeber:innen den ver-
pfl ichtenden Fahrtkostenzuschuss in 
Höhe	von	mindestens	25	Prozent	
(= 12,25 Euro) übernehmen, wird das 
Deutschlandticket Job zusätzlich mit 
dem	ÖPNV-Rabatt	in	Höhe	von	fünf	
Prozent	(=	2,45	Euro)	ausgegeben.

Arbeitnehmer:innen zahlen dann 
monatlich nur noch 34,30 Euro für die 
deutschlandweite Mobilität. 
Ist der Fahrtkostenzuschuss höher, sinkt 

Eckdaten für das Deutschlandticket

Preis • 49 Euro pro Monat

Ausgabeform

• Abo mit monatlicher Abbuchung

• als Handyticket in der App DB Navigator oder 
als elektronische Chipkarte (VBB-fahrCard)

Übertragbarkeit • personenbezogenes Abonnement (nicht übertragbar)

räumlicher 
Geltungsbereich

• deutschlandweit gültig in der 2. Wagenklasse des Eisenbahn-
Regionalverkehrs und im ÖPNV (S- und U-Bahn, Straßenbahn, Bus 
und ausgewählte Fähren)  

• bei allen Verkehrsverbünden, Verkehrsunternehmen und 
in den Landestarifen, z. B. auch nach Słubice in der Buslinie 983 
der Stadt verkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder)

Vertrags-
laufzeit

• grundsätzlich startet das Abo zum Monatsersten, Stichtag für 
die Bestellung ist der 10. des Vormonats, bei Online-Abwicklung 
der 20. des Vormonats

• Einstieg bei DB Regio Nordost und S-Bahn Berlin jederzeit 
auch im laufenden Monat zum Preis von 49 Euro möglich 
(nur in DB Reisezentren und S-Bahn-Kundenzentren)

• Das Deutschlandticket ist monatlich bis zum 10. des Monats 
zum jeweiligen Monatsende kündbar.

Mitnahme 
regelungen

• unentgeltliche Mitnahme von Kindern unter 6 Jahren, Kinderwagen 
und Handgepäck

• keine unentgeltliche Mitnahme von Personen (über 6 Jahren)

• keine unentgeltliche Mitnahme von Hunden bundesweit; im 
VBB-Tarifgebiet kann ein Hund unentgeltlich mitgenommen werden

• keine unentgeltliche Mitnahme von Fahrrädern
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der Eigenanteil des Arbeitnehmenden 
zum Deutschlandticket Job sogar noch 
weiter.

Interessiert an diesem Angebot? Dann 
am besten gleich im Unter nehmen 
nachfragen, ob das Deutschlandticket 
Job gefördert wird.  Besteht bereits ein 
Rahmenvertrag	mit	einem	Verkehrs-
unternehmen, gibt es alle relevanten 
Informa tionen zur Bestellung über 
den:die Arbeit geber:in. 

Für mehr Komfort:
1. Klasse-Upgrade 

Das Deutschlandticket gilt ausschließ-
lich in der 2. Wagenklasse. Wer noch 
mehr Komfort genießen möchte, kann 
im	VBB	die	Übergangskarten	zur	Nut-
zung der 1. Wagenklasse im Eisen-
bahn-Regionalverkehr	kaufen.	Sie	sind	
als Einzelfahrt, 24-Stunden-Karte, 
7-Tage-, Monats- oder Jahreskarte 
erhältlich und gelten im VBB-Gebiet 
auch in Kombination mit dem Deutsch-
landticket.

Tipps für die Fahrt 
(nicht nur mit dem Deutschlandticket)

Egal ob mit dem Deutschland ticket oder 
einem anderen Fahrausweis, besonders 
in den wärmeren Jahres zeiten, wenn die 
Züge	voller	werden,	helfen	diese	Hinwei-
se, die Fahrt angenehm zu gestalten: 

Auslastung und 
Ausfl ugsplanung

Ganz klar: Freie Tage und Sonnenschein 
locken zu Ausfl ügen ins Grüne und ans 
Meer. Weil das aber fast allen so geht, 
sind	zu	den	ent	sprechenden	Zeiten	die	
Züge	zu	attraktiven	Zielen	stark	nachge-
fragt. Besonders hohe Auslastungen gibt 
es	erfahrungsgemäß	auf	den	Linien	von	
und	zur	Ostsee	(RE3	und	RE5),	Richtung	
Spreewald	(RE2	und	RE7)	sowie	auf	der	
Linie	RE7	von	und	nach	Dessau.	Abhilfe	
schaff t Ausfl ugsplanung. Wer kann, 
meidet die Hauptverkehrszeiten. 

Die Auslastungshinweise in den 
Online-Fahrplanauskünften sind eine 
gute Hilfe, hier ist in den Details unter 
den Fahrzeiten vermerkt, wenn eine 
Verbindung erfahrungsgemäß stark 
nachgefragt ist. Von Gruppenaus fl ügen 
und	Radmitnahme	wird	in	diesen	Fällen	
abgeraten. 

Ein Blick in die App DB Ausflug 
kann dazu inspirieren, auch einmal 
alternative	Ziele	an	weniger	ausgelaste-
ten Strecken zu entdecken. Wie wäre es 
zum Beispiel mit dem Optikpark in 
Rathenow	(RE4)	oder	der	Flaeming-Skate	
Genießertour	von	Luckenwalde	nach	
Jüterbog	(RE3/RE4)?

Goldene Regeln 
zur Radmitnahme 

Die	Kombination	Rad	und	Bahn	ist	
klimafreundlich und äußerst beliebt. 
Damit die Fahrt möglichst entspannt 
wird,	helfen	Rücksichtnahme	und	gute	
Vorbereitung. So klappt es:

 Verbindung planen: Hauptverkehrs-
zeiten	und	stark	ausgelastete	Züge	
meiden,	die	Radmitnahme	kann	nicht	
garantiert	werden,	Reisende	mit	Kinder-
wagen	und	Rollstuhlfahrer:in	nen	haben	
Vorrang. 

 Ticket buchen: Das Fahrrad braucht 
einen Fahrausweis (z. B. 24-Stunden-Kar-
te Fahrrad für beliebig viele Fahrten im 
VBB-Gesamtnetz: 6 Euro).

 In gekennzeichnete Wagen ein-
steigen: Wo sich die Mehrzweck abteile 
mit	Stellplätzen	für	Räder	befi	nden,	
zeigen	große	Fahrrad	symbole	außen	am	
Zug.

 Rücksicht nehmen: Beim Ein- und 
Ausstieg	auf	andere	Reisende	achten,	
sich über Ausstiegsbahnhöfe verständi-
gen, um lange Ausstiegs zeiten und 
daraus folgende Verspätungen zu 
vermeiden.	Räder	während	der	Fahrt	
sichern, Fahrradtaschen, Gepäck und 
Sattel	taschen	abnehmen,	um	mehr	Platz	
im Mehrzweckabteil zu schaff en.

 Idealerweise Leihräder vor Ort am 
Reiseziel nutzen:	Die	VBB-Livekarte	
(vbb.de/fahrinfo)	zeigt	Rad	verleihe	in	
Bahnhofsnähe, in der App DB Ausflug 
gibt es Tourenvorschläge mit Infos zu 
lokalen Verleihern.

 Übrigens: Falträder sind platz sparend 
und können zusammengeklappt kosten-
frei mitgenommen werden. Das 
Brompton- Faltrad im Abo gibt es für 
41 Euro monat lich deutschebahn-
connect.com/faltrad

Foto: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben„Deutschland steigt ein: D-Ticket“  
Werbebanner zum Start des Deutschlandtickets an einer Lokomotive von DB Regio
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25 JAHRE VBB-TARIF

„Der VBB steht für 
die Mobilität der Zukunft“
eIn geSpRÄCH zuM JuBIlÄuM MIT VBB-CHeFIn uTe BOnDe

Am 1. April 1999 startete der 
VBB-Tarif – was macht ihn seit 

einem Vierteljahrhundert so erfolg-
reich? 

Ute Bonde: Der VBB ist in Berlin und 
Brandenburg zu einer festen Größe in 
der	Mobilitätswelt	dieser	beiden	Länder	
geworden. Er ist die Klammer, die 
Europas größten Verkehrsverbund auch 
über	Landesgrenzen	hinweg	zusammen-
hält und wichtige Verkehrsbelange 
weiter entwickelt, vorantreibt und 
umsetzt. 

Selbstverständlich ist nach wie vor der 
einheit	liche	Tarif	für	zwei	Länder	als	
Erfolg hervorzuheben, aber genauso ist 
unser Infrastrukturprojekt i2030 zu 
nennen. Die Umsetzungsergebnisse sind 
gerade noch nicht sichtbar, aber Schritt 
für Schritt wird der Ausbau der Schiene 
in Berlin und Brandenburg spürbar 
besser. Der VBB steht für die Mobilität 
der	Zukunft!

Was hat sich seit der Einführung des 
VBB-Tarifs getan, welche Entwicklun-
gen würden Sie als besonders erfolg-
reich und zukunftsweisend bezeich-
nen? 

Ute Bonde: Wir haben beispiels weise 
mit dem Deutschlandticket eine einfa-
che, sehr niederschwellige, ausgezeich-
nete Einladung in den umweltfreundli-

chen	ÖPNV	ge	schaff	en.	Aber,	wir	
müssen unseren Fahrgästen auch gute 
und vor allem mehr Angebote machen. 
Im neuen Netz Elbe-Spree fahren auf 
dem	RE1,	der	stärksten	Linie	im	VBB-
Land,	mittlerweile	bereits	6-	und	8-teili-
ge	Züge	im	dichten	Takt	mit	drei	Ver-
bindungen pro Stunde. Damit stehen 
jeweils	pro	Zug	800 Sitzplätze	zur	

Verfügung. Und auch auf anderen 
Strecken schauen wir, wo wir mehr oder 
längere	Züge	fahren	lassen	können.	
Bahnsteig verlängerungen und Aus- 
beziehungs weise Umbau von Stationen 
sind	im	Übrigen	meist	Teil	des	Infra-
strukturprojektes i2030. 

Wie schon erwähnt, ist i2030 mit 
unseren	Partnern,	den	Ländern	und	der	
Deutschen Bahn, als absolut zukunfts-
weisend anzusehen.

Inwiefern haben sich 
die Bedürfnisse und Erwartungen der 
Fahrgäste im Laufe der Jahre verändert, 
und wie hat man mit dem VBB-Tarif 
darauf reagiert?

Ute Bonde: Grundsätzlich ist zu sagen, 
dass	sich	der	ÖPNV	in	den	letzten	
Jahrzehnten stark verändert hat. Das 
Fahrgastaufk ommen ist deutlich gestie-
gen, die Takte sind merklich kürzer 
geworden, es gibt selbstverständlich 
mittlerweile viele neue, moderne 
Fahrzeuge. Wir haben darauf reagiert, in 
dem wir den Tarif insgesamt vereinfacht 
haben und eben einen gültigen Tarif für 

Ute Bonde ist seit Mai 2023 
Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin Brandenburg.

Foto: hoff otografen

Foto: Pablo Castagnola
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beide Bundesländer installiert haben. 
Ein	Tarif	–	für	zwei	Länder	–	das	ist	
zunächst mal einzigartig und hat 
lange vor der Einführung des 
Deutschland tickets schon wunderbar 
funktioniert. Andererseits versuchen 
wir auch der Qualität, von Sauberkeit 
bis	Pünktlichkeit	immer	mehr	Beach-
tung zu schenken. Fahrgästen kommt 
es oft eher auf gute Qualität an, nicht 
immer	nur	auf	den	Preis.

Wird der VBB auch in den kommen-
den 25 Jahren eine Erfolgsgeschichte 
bleiben? Wie sehen Sie seine Rolle in 
der Zukunft – im Hinblick auf die 
Verkehrswende und die Entwicklung 
des öff ent lichen Nahverkehrs in der 
Region? 

Ute Bonde: Es gibt schon einige 
Dinge, die zurzeit von vielen vielleicht 
noch augenverdrehend, bestenfalls 
als Vision abgestempelt werden, die 
ich mir aber gern tatsächlich, in real 
vor Augen vorstelle: autonome Was-
ser- und Flugtaxen, autonome 
Magnet schwebebahnen, autonome 
On Demand Verkehre (Mobilitätsange-
bote	auf	Bestellung	–	Anm.	d.	Red.).	
Sie bilden die Ergänzung zu den 
vertrauten Verkehrsträgern. Insgesamt 
dienen	diese	neuen	Systeme	der	Stadt	
und	dem	ländlichen	Raum	der	Zu-
kunft. Uns geht es vor allem um eine 
lebenswerte Metropolregion und das 
Wohlfühlen der Bürgerinnen und 
Bürger. 

Mein Wunsch wäre es, dass wir in 
Berlin und Brandenburg eine moderne 
Mobilitätsregion gestalten, die auch 
Vorbild für andere sein kann.

Was wünschen Sie dem VBB 
für die Zukunft?

Ute Bonde: Nun, es gibt gerade 
keine Alternative zur Verkehrs wende. 
Insbesondere auch, weil wir dringend 
Emissionen einsparen müssen. Ein 
klimafreundlicher, moderner und 
starker	ÖPNV	muss	dazu	einen	we-
sentlichen Beitrag leisten. Aber: 
Verkehrswende geht nur gemeinsam, 
da	müssen	alle	mitmachen.	Politik,	
Wirtschaft, Industrie und die Bürgerin-
nen und Bürger. Ich denke, es geht hier 
um nichts Geringeres als um unsere 
Zukunft	und	die	unserer	Kinder.	
Daher	mein	Appell:	Nur	Zusammen-

halt mit guten Ideen, konsequentem 
Umsetzungswillen und Beharrlichkeit 
bringen uns weiter!

25 Jahre VBB-Tarif – so hat er sich entwickelt
1990

Im Einigungsvertrag wurde ein gemeinsamer Verkehrsverbund für Berlin und 

Brandenburg vereinbart. Die Idee: Rund 40 Verkehrsunternehmen, ein Ticket. 

1. April 1999

Die Vision wird Wirklichkeit: In Berlin und einem großen Teil Brandenburgs 

(später: ganz Brandenburg) gilt das einheitliche VBB-Tarifsystem, für eine 

Reise ist nur noch ein Fahrausweis notwendig. 

1. August 2002

Der VBB-Tarif gilt auch in den Landkreisen Spree-Neiße, Oberspreewald-

Lausitz und Elbe-Elster sowie in der kreisfreien Stadt Cottbus.

1. April 2004

Reform der günstigen Angebote für Vielfahrer: Die VBB-Umweltkarte und die 

10-Uhr-Karte werden eingeführt.

1. Januar 2005

Der VBB-Tarif gilt auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

1. April 2007

Flatrate für einen ganzen Tag, die Tageskarte VBB-Gesamtnetz wird eingeführt.

1. April 2008

Das VBB-Freizeit-Ticket mit verbundweiter Gültigkeit (Sommer 2008) schaffen 

Unabhängigkeit vom Elterntaxi.

1. April 2009

Endlich Zeit für Ausflüge! Das VBB-Abo 65plus mit Gültigkeit für das 

VBB-Gesamtnetz macht Senioren besonders günstig mobil.

1. August 2010

Besuch bei den polnischen Nachbarn: Mit dem Berlin-Stettin-Ticket geht es

zum Preis von nur 10 Euro von der Spree an die Oder.

1. August 2012

Einführung der Monatskarte Fahrrad für Berlin ABC

2014

Das Smartphone als Ticketautomat: In der VBB-App Bus & Bahn können 

Handytickets gebucht werden. 

2016

Die VBB-fahrCard, der elektronische Fahrausweis im Chipkarten format, 

ist im gesamten VBB-Tarifgebiet eingeführt.

2017

Ausgewählte VBB-Tickets sind erstmals in der App DB Navigator erhältlich, 

das Angebot wird in den folgenden Jahren kontinuierlich erweitert.

2022 

Das von der Bundesregierung als Teil ihres zweiten Energieentlastungspakets 

beschlossene 9-Euro-Ticket wird von den VBB-Verkehrsunternehmen mit 

Hochdruck vorbereitet und umgesetzt.

2023

Das Deutschland-Ticket wird eingeführt und erfreut sich im VBB-Land großer 

Beliebtheit.
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25 JAHRE VBB-TARIF

„Der VBB steht für 
die Mobilität der Zukunft“
eIn geSpRÄCH zuM JuBIlÄuM MIT VBB-CHeFIn uTe BOnDe

Am 1. April 1999 startete der 
VBB-Tarif – was macht ihn seit 

einem Vierteljahrhundert so erfolg-
reich? 

Ute Bonde: Der VBB ist in Berlin und 
Brandenburg zu einer festen Größe in 
der	Mobilitätswelt	dieser	beiden	Länder	
geworden. Er ist die Klammer, die 
Europas größten Verkehrsverbund auch 
über	Landesgrenzen	hinweg	zusammen-
hält und wichtige Verkehrsbelange 
weiter entwickelt, vorantreibt und 
umsetzt. 

Selbstverständlich ist nach wie vor der 
einheit	liche	Tarif	für	zwei	Länder	als	
Erfolg hervorzuheben, aber genauso ist 
unser Infrastrukturprojekt i2030 zu 
nennen. Die Umsetzungsergebnisse sind 
gerade noch nicht sichtbar, aber Schritt 
für Schritt wird der Ausbau der Schiene 
in Berlin und Brandenburg spürbar 
besser. Der VBB steht für die Mobilität 
der	Zukunft!

Was hat sich seit der Einführung des 
VBB-Tarifs getan, welche Entwicklun-
gen würden Sie als besonders erfolg-
reich und zukunftsweisend bezeich-
nen? 

Ute Bonde: Wir haben beispiels weise 
mit dem Deutschlandticket eine einfa-
che, sehr niederschwellige, ausgezeich-
nete Einladung in den umweltfreundli-

chen	ÖPNV	ge	schaff	en.	Aber,	wir	
müssen unseren Fahrgästen auch gute 
und vor allem mehr Angebote machen. 
Im neuen Netz Elbe-Spree fahren auf 
dem	RE1,	der	stärksten	Linie	im	VBB-
Land,	mittlerweile	bereits	6-	und	8-teili-
ge	Züge	im	dichten	Takt	mit	drei	Ver-
bindungen pro Stunde. Damit stehen 
jeweils	pro	Zug	800 Sitzplätze	zur	

Verfügung. Und auch auf anderen 
Strecken schauen wir, wo wir mehr oder 
längere	Züge	fahren	lassen	können.	
Bahnsteig verlängerungen und Aus- 
beziehungs weise Umbau von Stationen 
sind	im	Übrigen	meist	Teil	des	Infra-
strukturprojektes i2030. 

Wie schon erwähnt, ist i2030 mit 
unseren	Partnern,	den	Ländern	und	der	
Deutschen Bahn, als absolut zukunfts-
weisend anzusehen.

Inwiefern haben sich 
die Bedürfnisse und Erwartungen der 
Fahrgäste im Laufe der Jahre verändert, 
und wie hat man mit dem VBB-Tarif 
darauf reagiert?

Ute Bonde: Grundsätzlich ist zu sagen, 
dass	sich	der	ÖPNV	in	den	letzten	
Jahrzehnten stark verändert hat. Das 
Fahrgastaufk ommen ist deutlich gestie-
gen, die Takte sind merklich kürzer 
geworden, es gibt selbstverständlich 
mittlerweile viele neue, moderne 
Fahrzeuge. Wir haben darauf reagiert, in 
dem wir den Tarif insgesamt vereinfacht 
haben und eben einen gültigen Tarif für 

Ute Bonde ist seit Mai 2023 
Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin Brandenburg.

Foto: hoff otografen

Foto: Pablo Castagnola
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beide Bundesländer installiert haben. 
Ein	Tarif	–	für	zwei	Länder	–	das	ist	
zunächst mal einzigartig und hat 
lange vor der Einführung des 
Deutschland tickets schon wunderbar 
funktioniert. Andererseits versuchen 
wir auch der Qualität, von Sauberkeit 
bis	Pünktlichkeit	immer	mehr	Beach-
tung zu schenken. Fahrgästen kommt 
es oft eher auf gute Qualität an, nicht 
immer	nur	auf	den	Preis.

Wird der VBB auch in den kommen-
den 25 Jahren eine Erfolgsgeschichte 
bleiben? Wie sehen Sie seine Rolle in 
der Zukunft – im Hinblick auf die 
Verkehrswende und die Entwicklung 
des öff ent lichen Nahverkehrs in der 
Region? 

Ute Bonde: Es gibt schon einige 
Dinge, die zurzeit von vielen vielleicht 
noch augenverdrehend, bestenfalls 
als Vision abgestempelt werden, die 
ich mir aber gern tatsächlich, in real 
vor Augen vorstelle: autonome Was-
ser- und Flugtaxen, autonome 
Magnet schwebebahnen, autonome 
On Demand Verkehre (Mobilitätsange-
bote	auf	Bestellung	–	Anm.	d.	Red.).	
Sie bilden die Ergänzung zu den 
vertrauten Verkehrsträgern. Insgesamt 
dienen	diese	neuen	Systeme	der	Stadt	
und	dem	ländlichen	Raum	der	Zu-
kunft. Uns geht es vor allem um eine 
lebenswerte Metropolregion und das 
Wohlfühlen der Bürgerinnen und 
Bürger. 

Mein Wunsch wäre es, dass wir in 
Berlin und Brandenburg eine moderne 
Mobilitätsregion gestalten, die auch 
Vorbild für andere sein kann.

Was wünschen Sie dem VBB 
für die Zukunft?

Ute Bonde: Nun, es gibt gerade 
keine Alternative zur Verkehrs wende. 
Insbesondere auch, weil wir dringend 
Emissionen einsparen müssen. Ein 
klimafreundlicher, moderner und 
starker	ÖPNV	muss	dazu	einen	we-
sentlichen Beitrag leisten. Aber: 
Verkehrswende geht nur gemeinsam, 
da	müssen	alle	mitmachen.	Politik,	
Wirtschaft, Industrie und die Bürgerin-
nen und Bürger. Ich denke, es geht hier 
um nichts Geringeres als um unsere 
Zukunft	und	die	unserer	Kinder.	
Daher	mein	Appell:	Nur	Zusammen-

halt mit guten Ideen, konsequentem 
Umsetzungswillen und Beharrlichkeit 
bringen uns weiter!

25 Jahre VBB-Tarif – so hat er sich entwickelt
1990

Im Einigungsvertrag wurde ein gemeinsamer Verkehrsverbund für Berlin und 

Brandenburg vereinbart. Die Idee: Rund 40 Verkehrsunternehmen, ein Ticket. 

1. April 1999

Die Vision wird Wirklichkeit: In Berlin und einem großen Teil Brandenburgs 

(später: ganz Brandenburg) gilt das einheitliche VBB-Tarifsystem, für eine 

Reise ist nur noch ein Fahrausweis notwendig. 

1. August 2002

Der VBB-Tarif gilt auch in den Landkreisen Spree-Neiße, Oberspreewald-

Lausitz und Elbe-Elster sowie in der kreisfreien Stadt Cottbus.

1. April 2004

Reform der günstigen Angebote für Vielfahrer: Die VBB-Umweltkarte und die 

10-Uhr-Karte werden eingeführt.

1. Januar 2005

Der VBB-Tarif gilt auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

1. April 2007

Flatrate für einen ganzen Tag, die Tageskarte VBB-Gesamtnetz wird eingeführt.

1. April 2008

Das VBB-Freizeit-Ticket mit verbundweiter Gültigkeit (Sommer 2008) schaffen 

Unabhängigkeit vom Elterntaxi.

1. April 2009

Endlich Zeit für Ausflüge! Das VBB-Abo 65plus mit Gültigkeit für das 

VBB-Gesamtnetz macht Senioren besonders günstig mobil.

1. August 2010

Besuch bei den polnischen Nachbarn: Mit dem Berlin-Stettin-Ticket geht es

zum Preis von nur 10 Euro von der Spree an die Oder.

1. August 2012

Einführung der Monatskarte Fahrrad für Berlin ABC

2014

Das Smartphone als Ticketautomat: In der VBB-App Bus & Bahn können 

Handytickets gebucht werden. 

2016

Die VBB-fahrCard, der elektronische Fahrausweis im Chipkarten format, 

ist im gesamten VBB-Tarifgebiet eingeführt.

2017

Ausgewählte VBB-Tickets sind erstmals in der App DB Navigator erhältlich, 

das Angebot wird in den folgenden Jahren kontinuierlich erweitert.

2022 

Das von der Bundesregierung als Teil ihres zweiten Energieentlastungspakets 

beschlossene 9-Euro-Ticket wird von den VBB-Verkehrsunternehmen mit 

Hochdruck vorbereitet und umgesetzt.

2023

Das Deutschland-Ticket wird eingeführt und erfreut sich im VBB-Land großer 

Beliebtheit.
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